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3& gnwflï. fc&toeij. «mnbw

melbetermln ift auf 31. ®ejember feftflcfe^t. ®le Pläne
p ben elnjelnen Päumen mflffen bis 5. Januar etnge*
anbt werben. ®lefe werben non etner 3uxt) begutachtet

(prof. ®t. Mofer, Architeft ; ®ireïtor Althen:; @<hreiner=
Weiftet Anflin, Pafel; Runftmaler ®atblnau£, Pern;
Mitelt £äfeli, 8üti$; Pilbhauet #aßer, 8«n<h, unb
polbfdjmteb ©todEmann, Sujern). ®ie jut Ausführung
b«ftimmten Päume müffen bis jum 10. April 1918 fertig
(pffiefteEt fetn; fie werben barauftjln nochmals non ber
jptoth überprüft. ®er 19. April gilt ebenfalls als ©in«
)enbung§termtn für bte ©egenftänbe ber RlehtEunft unb
ber wedjfelnben AuSfteßungen. ®ie 3urt) wirb eS als

erachten, auf ©tnfachhett, fchöne Proportionen,
wecïbtenllchEelt in ber gorm unb auf eine fachgemäße
-Wiaterialbearbeitung in jebem ®tûcî ju achten. ©te wirb
£toe ftrenge Auswahl treffen unb bewirten, bap allein
tpon in ber 8ulaffung jur AuSfteflung eine AuSjetchnung
TO. ®aS piahgelb ift abfichtlidl) ntebrig gehalten, um

pw AuSfteßer Sie Teilnahme nach Mögttchfelt ju er=

jetchtetn. ®te eingangs erwähnte" ®ructfachen fönnen
Nogen werben oon ber ©efdfjâffSftefle ber ©dbroetjerifchen
^ertbunb-AuSfteßung, Mufeumftrape 2, 8üridE>.

©chwetjer Muftermeffe 1918. (Mitgeteilt.) ®ie
Rettung ber Schweiber Muftermeffe oerfenbet foeben ben
ßtofpeft für bie jwette Meffe, bte nom 15.—30. April
1918 in Pafel abgehalten werben foß. ®le h"he firt>
|$aftliche Pebeutung unb bie (Erfolge biefer nationalen
^eranftaltunq flnb allgemein beîannt. ®le ©dhwetjer
Wuffetmeffe wirb ihren nationalen ©harafter beibehalten.

®ie Anmelbungen jur Teilnahme an ber
Meffe müffen bis fpäteftenS 15. ®ejember ber ©e«
fdjäftsftelle in 93afel, Oerbergaffe 30, etngeretdfjt

gerben. (SS werben nur ©chweljet gitmen mit in ber
«cljmetj hergefteüten Maren jugelaffen.

», *«». .,»•» «f.% >.«*» ** f** * > #^V* 4.,

Q3cftanî>csiaufttai)me uttb 9lequifition
yott 9lufet>auroï)ot5,

(^Beifügung beë fdjtueUetifchen SBtiHtärbepartementg
com 21. Stooember 1917).

Art. 1. ®ie etbgenöffifche RonftxuftionSwerfftätte in
^hun wirb mit ber ®urd)führung etner PeftanbeSauf*
"ahme über baS im gtnlanb tn ganjén ober gefdEjnittenen
Stämmen oorhanbene Mupbaumholj unb gleichseitig mit
ber Pequtfition beS für bte 93ebürfniffe ber Sanbe8oet=
wbignng (©eroehrfabriîation) notwenbigen Pupbaum«
WljeS beauftragt, ©ofern baS gefällte Çolj nicht genügt,
"®t»n bte Pequijttion auch auf ftehenbe Pupbäume au8<
9®behnt werben.

Art. 2. gür baS requirierte Pupbaumholj werben,
nach Qualität, folgenbe greife bejahlt :

gür Pupbaumftämme
Oon 150—180 cm mittlerer Umfang gr. 180—220

„ 181-220 „ „ „ „ 200-260
„ 221 cm u. mehr „ „ „ 230—300

Pupbaumbretter (oom ©tammholj) oon 30 mm an
aufwärts, gefd^nitten gr. 250—450.

®iefe Pretfe oerftehen fleh pro m® unb franto oer=
^ben nächftgelegene ©ifenbahnftation.
» ®ie Stämme werben unter ber Pinbe gemeffen.
fehlerhaftes £o!j wirb nic^t Jlaffifrjtert, fonbern nach
Qualität bejahlt.

9lrt. 3. 3ebermann, ber fic^ im SSefttje oon 9lup=

pmftämmen ober 9iupbaumftammbrettern oon mehr
30 mm ®idte befinbef, ift oerpflidjtet, feinen Sîeftanb
30. 9iooember 1917 bei ber eibgenöffifdhen

?onftru!tionSwerîfiâtte ®h"" buxdh eitigefchxle»
"®Oen 93xitf anjrmelben unb bobei Cluantum, Sagerort
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unb 8etlpunït beS ÄaufeS befanntjugeben. Ausgenommen
oon ber Anmelbung pnb 9tupbaumbolber, ®olberbretter
unb AbfäEe. ®ie Anmelbung ift fpäteftenS am
1. ®ejember ber Poft ju übergeben.

Art. 4. Äße -Jtupbäume, bie infolge ©chabhaftigfett,
©rfteßung oon Sauten, ©trapen, ©ntwäfferungen xc. au8=
nahmSweife gefchlagen werben mit Sewiüigung ber !an<
tonalen SHegterungen, geftüpt auf ben SunbeSratSbefdhlup
oom 30. Januar 1917 als (Srgänjung jum SunbeSratS'
befchlup oom 24. Dftober 1916, flnb oon ben betreffen^
ben (Eigentümern ber eibgenöffifdhen Sonftruftion8werf=
ftätte Sthun jur Verfügung ju fteßen, weldhe btefelben,
faßs für ©ewehxfdhäfte geetgnet, ju ben unter Artifel 2
hteroor genannten Sebingungen requirtert. Pon aßen,
auSnahmSwetfe erteilten Sewißigungen jum gäßen foldher
ßiupbäume h"t bie betreffenbe îantonale Sehöxbe ber
etbgenöffifchen RonftruftionSwerlftätte in ®h"" Mittei.
lung ju machen unter Angabe beS (Eigentümers unb
©tanbort beS ju fdfjlagenben PupbaunteS.

Art. 5. ®aSjenige Pupbaumholj, auf beffen ©rwetb
bte etbgenöffifche ftonftruïtionSmerîfiâtte oerjichtet, wirb
jum föanbel freigegeben.

Art. 6. SB er unrichtige Angaben macht ober SBaren
oerheimßcht ober mit befchlagnahmten SBaren in uner=
laubtec SBeife oexfehrt, wirb gemäp Artitel 7 unb 8 beS

SunbeSratSbefdfjluffeS oom 18. gebruar 1916 betreffenb
bte Sefchlagnahme oon SebenSmitteloorräten beftraft.

Art. 7. ®iefe Pexfügung tritt fofort tn Äraft.

©oljhetlcht ans Dfiettttne» (©latus). (Korr.) ®le
©emetnbe Dberurnen gibt baS Rlafter Sudhenholj junt
preife oon 60 gr. an bie ©lnwohnerfchaft ab.

Ctöchfitpreife für ben ftleinoetlauf non »xennhotj
In 5er <5ta5t Safel. gür ben Äletnoerfauf oon Srenn=
holj auf bem piape 93ofel werben bis auf weiteres foI=
genbe ÇôdhPpreife fefigefefct: a) für jerlletnerteS, bürreS
©rennholj (Saub- ober Pabelholj) abgegeben tn Mengen
unter 50 Rg. gr. 1.10 pro 10 Rg 50 Rg. unb mehr
gr. 1.—, pro 10 Rg., gräfen=Sältli= ober ©pämSBeßen
gr. 1.— per 10 Rg, ©dhwartenweßen 80 ©ts. per
10 Rg., Anfeuetholj ganj retn gefpalten tn Ptngen ober
©ädfen gr. 1.50 per 10 Rg. ; b) für bürre Puchenfpälten
pro ©ter abgegeben gr. 46—, für bürre Puchenprügel
pro ©ter abgegeben gr. 43.—, für bürre ©djmarten pro
©ter abgegeben gr. 28.—. ®te preife gelten für Sie»
fexung franfo tnS |>auS beS (Empfängers im ©tabtgebiet.
Pel Pejug ab Magajtn beS ÇânblerS hat eine (Ermäpi>
gung um minbefienS 50 ®tS. pro 100 Rg. etnjutreten.

8nt Sage anf 5em ftoljmarlt wirb ber „Pational-
8eitung" beridhtet: gür aße auf bte £>oljgewtnnung an=
gewtefenen ©ewerbe, tnSbefonbere für baS Paugewerbe
unb für bie Papterlnbuftrte ift bte heutige Sage auf bem
fchweijetifchen Çoljmartt beunruhigenb. Pon fadfjmän«
nifcher ©ette wirb batübet folgenbe ®arfteßung mitgeteilt:

®et Pebarf an fpöljexn ift unter bem (Eiitflup beS

RrtegeS in aßen Sänbern fehr grop geworben unb wirb
noch anbauernb anwadhfen. infolge beS ftarten Per»
btaudhS unb beS Ausbleibens ber 8"f"h«n aus ben
bisherigen PejugSgebteten trat tn faft aßen frtegffißrenbett
©taaten ein Mangel an beftimmten Çôljexn auf. ®le
©dhweij ift auS oolîSwirtfdhaftltchen unb fompenfationS»
tedhnifdhen ©rünben wäßrenb beS RtiegeS gejwungen, tn
oermehxtem Mape Çolj unb ^oljwaren ju exportieren.
®amit hängen auch ^e höhe« Pxelfe jufammen, bte bei
ben Punbholjoexfäufen im legten SBlnter erjielt worben

' flnb.

ì S5 Jllustr. schweiz. Handw

Meldetermin ist auf 81. Dezember festgesetzt. Die Pläne
iu den einzelnen Räumen müssen bis 5. Januar einge-
andt werden. Diese werden von einer Jury begutachtet

(Prof. Dr. Moser. Architekt; Direktor Altherr; Schreiner-
Meister Ankltn, Basel; Kunstmaler Cardinaux, Bern;
Architekt Häfeli, Zürich; Bildhauer Haller. Zürich, und
Goldschmied Stockmann, Luzern). Die zur Ausführung
^stimmten Räume müssen bis zum 1V. April 1918 fertig
Aufgestellt sein; sie werden daraufhin nochmals von der

ày überprüft. Der 19. April gilt ebenfalls als Ein-
sendungstermtn für die Gegenstände der Kleinkunst und
der wechselnden Ausstellungen. Die Jury wird es als
Wicht erachten, auf Einfachheit, schöne Proportionen,
iiweckdtenltchkeit in der Form und auf eine sachgemäße
àterialbearbeitung in jedem Stück zu achten. Sie wird
Ae strenge Auswahl treffen und bewirken, daß allein
schon in der Zulassung zur Ausstellung eine Auszeichnung
uegt. Das Platzgeld ist absichtlich niedrig gehalten, um
bem Aussteller die Teilnahme nach Möglichkeit zu er-
leichtern. Die eingangs erwähnten Drucksachen können
bezogen werden von der Geschäftsstelle der Schweizerischen
àrkbund-Ausstellung, Museumstraße 2, Zürich.

Schweizer Mustermesse 1918. (Mitgeteilt.) Die
Leitung der Schweizer Mustermesse versendet soeben den
Prospekt für die zweite Messe, die vom 15.—30. April
l9l8 in Basel abgehalten werden soll. Die hohe wirt-
Ichaftltche Bedeutung und die Erfolge dieser nationalen
Veranstaltung sind allgemein bekannt. Die Schweizer
-Nussermesse wird ihren nationalen Charakter beibehalten.

Die Anmeldungen zur Teilnahme an der
-Neffe müsfen bis spätestens 15. Dezember der Ge-
ichäftsstelle in Basel, Gerbergasse 80, eingereicht
werden. Es werden nur Schweizer Firmen mit in der
Schweiz hergestellten Waren zugelassen.

Bestandesaufnahme und Requisition
von Nußbaumholz.

(Verfügung des schweizerischen Militärdepartements
vom 21. November 1917).

Art. 1. Die eidgenössische Konstruktionswerkstätte in
Thun wird mit der Durchführung einer Bestandesauf-
bahme über das im Inland in ganzen oder geschnittenen
Stämmen vorhandene Nußbaumholz und gleichzeitig mit
ber Requisition des für die Bedürfnisse der Landesver-
leidigung (Gewehrfabrikation) notwendigen Nußbaum-
Holzes beauftragt. Sofern das gefällte Holz nicht genügt,
'ann die Requisition auch auf stehende Nußbäume aus-
gedehnt werden.

Art. 2. Für das requirierte Nußbaumholz werden,
K nach Qualität, folgende Preise bezahlt:

Für Nußbaumstämme
von 150—180 om mittlerer Umfang Fr. 180—220

181-220 200-260
„ 221 om u. mehr „ „ „ 230—300

Nußbaumbretter (vom Stammholz) von 30 mm an
Aufwärts, geschnitten Fr. 250—450.

Diese Preise verstehen sich pro m° und franko ver-
wden nächstgelegene Eisenbahnstation.

Die Stämme werden unter der Rinde gemessen.

Fehlerhaftes Holz wird nicht klassifiziert, sondern nach
Qualität bezahlt.

Art. 3. Jedermann, der sich im Besitze von Nuß-
^umstämmen oder Nußbaumstammbrettern von mehr

bis 30 wm Dicke befindet, ist verpflichtet, seinen Bestand
AW 30. November 1917 bei der eidgenössischen
?onstruktionswerkstätte Thun durch eingeschrie-
b°ven Brief anzumelden und dabei Quantum, Lagerort
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und Zeitpunkt des Kaufes bekanntzugeben. Ausgenommen
von der Anmeldung sind Nußbaumdolder, Dolderbretter
und Abfälle. Die Anmeldung ist spätestens am
1. Dezember der Post zu übergeben.

Art. 4. Alle Nußbäume, die infolge Schadhaftigkeit,
Erstellung von Bauten, Straßen, Entwässerungen zc. aus-
nahmsweise geschlagen werden mit Bewilligung der kan-
tonalen Regierungen, gestützt auf den Bundesratsbeschluß
vom 30. Januar 1917 als Ergänzung zum Bundesrats-
beschluß vom 24. Oktober 1916, sind von den betreffen-
den Eigentümern der eidgenössischen Konstruktionswerk-
stätte Thun zur Verfügung zu stellen, welche dieselben,
falls für Gewehrschäfte geeignet, zu den unter Artikel 2
hteroor genannten Bedingungen requiriert. Von allen,
ausnahmsweise erteilten Bewilligungen zum Fällen solcher
Nußbäume hat die betreffende kantonale Behörde der
eidgenössischen Konstruktionswerkstätte in Thun Mittei-
lung zu machen unter Angabe des Eigentümers und
Standort des zu schlagenden Nußbaumes.

Art. 5. Dasjenige Nußbaumholz, auf dessen Erwerb
die eidgenössische Konstruktionswerkstätte verzichtet, wird
zum Handel freigegeben.

Art. 6. Wer unrichtige Angaben macht oder Waren
verheimlicht oder mit beschlagnahmten Waren in uner-
laubter Weise verkehrt, wird gemäß Artikel 7 und 8 des

Bundesratsbeschluffes vom 18. Februar 1916 betreffend
die Beschlagnahme von Lebensmittelvorräten bestraft.

Art. 7. Diese Verfügung tritt sofort in Kraft.

Holz-Marktberichte.
HolzVericht a«S Obermne» (Glarus). (Korr.) Die

Gemeinde Oberurnen gibt das Klafter Buchenholz zum
Preise von 60 Fr. an die Einwohnerschaft ab.

Höchstpreise skr den Kleinverkauf von Brennholz
In der Stadt Basel. Für den Kleinverkauf von Brenn-
holz auf dem Platze Basel werden bis auf weiteres fol-
gende Höchstpreise festgesetzt: a) für zerkleinertes, dürres
Brennholz (Laub- oder Nadelholz) abgegeben in Mengen
unter 50 Kg. Fr. 1.10 pro 10 Kg 50 Kg. und mehr
Fr. 1—, pro 10 Kg., Fräsen-Lättli- oder Spän Wellen
Fr. 1.— per 10 Kg, Schwartenwellen 80 Cts. per
10 5kg., Anfeuerholz ganz rein gespalten in Ringen oder
Säcken Fr. 1.50 per 10 Kg. ; k) für dürre Buchenspälten
pro Ster abgegeben Fr. 46—, für dürre Buchenprügel
pro Ster abgegeben Fr. 43.—, für dürre Schwarten pro
Ster abgegeben Fr. 28.—. Die Preise gelten für Lie-
ferung franko ins Haus des Empfängers im Stadtgebiet.
Bei Bezug ab Magazin des Händlers hat eine Ermäßi-
gung um mindestens 50 Cts. pro 100 Kg. einzutreten.

Zur Lage auf dem Holzmarlt wird der „National-
Zeitung" berichtet: Für alle auf die Holzgewinnung an-
gewiesenen Gewerbe, insbesondere für das Baugewerbe
und für die Papierindustrie ist die heutige Lage auf dem
schweizerischen Holzmarkt beunruhigend. Von fachmän-
nischer Seite wird darüber folgende Darstellung mitgeteilt:

Der Bedarf an Hölzern ist unter dem Einfluß des
Krieges in allen Ländern sehr groß geworden und wird
noch andauernd anwachsen. Infolge des starken Ver-
brauchs und des Ausbleibens der Zufuhren aus den
bisherigen Bezugsgebteten trat in fast allen kriegführenden
Staaten ein Mangel an bestimmten Hölzern auf. Die
Schweiz ist aus volkswirtschaftlichen und kompensations-
technischen Gründen während des Krieges gezwungen, in
vermehrtem Maße Holz und Holzwaren zu exportieren.
Damit hängen auch die hohen Preise zusammen, die bei
den Rundholzverkäufen im letzten Winter erzielt worden

"
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4M SUnftr. fdptittj. fmnbro.

AuS bem Sauernfeïretariat in^Srugg roirb berichtet:
®er fftunbhofymarlt liegt bureaus feß unb bie 3Xuf=

nahmefähiglett beS SJlarïteS fût fRunbhöl}er ließ nid^t
im geringsten nadj. 3n>ar gelangten, wie immer in btefer
3ahreS}eit, erft einzelne größere Soften jum Serfauf;
aber troh ber erfchroerten 2l6fuhr ber Çôljer nmrben
burchroegS felpc Ijolje ißretfe angelegt. 9Bohl lagern auf
ben Sägereien unb teilroetfe auch in Sßalöungen noch
}iemllch beträchtliche SRunbt)oljoorräte lept jähr igen
S^lageS. AnbererfettS ifl aber bie ©efamtlage beS

@chnitthoI}martteS nichtSbeßoroeniger feft geblieben unb
aud) bte ^Nachfrage nach Sauhol} blieb fiänbig erhalten,
abgefeben non bem trop ben ©infchränfungen noch oer-
hältnißmäßig großen ©jport. ®ie greife ftnb fehr
feft; bie ©rroartungen, baß bie Saul)ol}notterungen nach'
geben unb einen billigeren ©Intauf ermöglichen mürben,
haben fid) nldfjt erfüllt. Stelmehr hält eS außerorbent«
lieh fd)roer, Sauhol} unb Sretter }u ben oom eibgen.
SolfSroirtfdhaftSbepartement feßgefefcten £>öchßprelfen
überhaupt }U erhalten, unb eS roerben bei raffet Sie»

ferung oielfadt) höhere greife bejahlt. ®er neuefte Auf»
trag ber amerifanifchen Regierung auf ßieferung oon
2000 £>ol}baracïen roirb roieberum ein großes Kontingent
Sauhol} abforbteren unb fo }ur Sefeßigung beS ©d(jnttt»
hol}martteS beitragen.

®le Nachfrage nach $apierhöl}em hat nidht im
gerlngften nadhgetaffen, etne ©rfdfjeinung, bte mit bem

gehlen ber AuSlanbSroare }ufammenhängt. ®a jetß otel
für ißapterhol} f«h etgnenbe SBare }u Srennhol}}roeden
herange}ogen roirb, iß ein ©inten ber ißapterhol}pretfe
nidht }u erwarten.

®er Srennhol}hanbeI iß burdf) etbgenöffifdhe
unb tantonale Serorbnung geregelt. AngeßdfjtS ber }u-
neh'menben Knappheit an Srennmaterialien iß eS not*
roenbig, baß tn ber tommenben gäßungS}ett ein mögltdhß
umfangreicher Srennhol}einfchlag tn allen SanbeSteilen
oorberettet roirb.

Breimmaterial-Umorgung.
|)ol}toge. (Korr.) Um bte gegenwärtige Srennhol}'

not einigermaßen }u Itnbern, oeranßaltet ber Serroal»
tungSrat ber tlnterallmeinbtorporation ©d&rot)} fogenannte
„£ol}tage", an roeldhen ©enoffen unb 9lidhtgenoffen im
Sßalb gegen billige Se}alßung Srennhol} rüßen tönnen.
®iefe }ettgemäßen Anorbnungen ftnben im alten Sanbe
©chrop} alle Anetfenuung unb roürben geroiß audh in
anbern ©egenben baS beße ©dho ßnben.

#ol}f<hlag in Setftal (©laruS). (Korr.) ®te Sürger»
gemeinbe Ületßal befd^Ioß, nodh tn btefem Saffre etnen
größern £oI}fchlag im Klöntal oor}unehmen. ®a8 $ol}
roirb an ber Unterßerbrig, im ©taffeli unb im ©üntlenau
gefchlagen. SereitS ßnb 200 Klafter fpol} }um Se}uge
burdj bie ©inroohnerfchaft angemelbet. ®ie ©emetnben
machen eS fidh }ur ißßid)t, bte Seroohner mit Srennhol}
}u oetforgen.

®toße SRadjfrcifle noch Srennhol} im Aarfl««.
©egenroärtig hettfe^t große Segehr nach Srennhol}, na»
mentltch ßnb eS Snbußrteße, bie tnfolge beS Kohlen»
mangels gelungen ßnb, £>oI} als Srennmaterial }u
oerroenben. 3n unfern Sßälbern gibt eS un}ählige Kahl'
fdfßäge, roo;überaß bte.@töcfe'oom abgezogenen £ol}e
}urüdtbleiben tn ber AbßdEjt, foldhe oermorfdjen }u laffen
unb fo bem SBalbboben guten ®ünger zuführen, finite
nun, roo eine fo große 9lot an Srennmaterialien herrftifjt,
roäre eS ^ßicht, baß man burd) bte f>ülfsbienßpßid)tigen
biefeS £>oI} fammeln roürbe, anßatt eS pgrunbe gehen
laffen. ®er ©tfolg roäre oielerortS etn boppelter, benn
auf btefe äBetfe roürbe manche Sucharte urbares Sanb
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mehr entßehen, baS fidh für ben Anbau oon Kartoffel"
unb eoentueU ©etreibe (£afet) oortrefflich eignen roürbe.

3m hoI}«td)en 8«**«} (©raubünben) roirb tüchtig

gehol}t. ®te ,®emeinbe hat für bret SBodljen bas
fammeln freigegeben, fo baß jeber tn ben auSgebehnte"
SBalbungen fetnen Sebarf becten tann. gür bte Searben

tung unb Çetmfchaffung oon Slöctern, bie ßch gut eigne«

für ben §of}hanbel, roirb eine Sergütung oerabfolgt»

refp. btefeS £>ol} ben ©ammlern }u einem angemeffene«
ffkelfe abgenommen. 3« ben SBälbern liegen unge}älßte
©tämme herum, bie ben ©chneeoerhältniffen ober anbern

gährlidhteiten }utn Opfer ßelen.

UmcbiedetKS.

f 3of«f ^ortmam», ßSDiifdjet »ananffeljt*
ß»}«« ßarb im Sllter oon 58 Sahren. ©ett oiele«

Sahren fianb er im ®ienße ber ©tabt, unb er hat bura)

©adhtenntniS unb ißßidhttreue bte Sufriebenhelt fetner

Sorgefe^ten erworben. 2luch beim ^ubltîum roar ber

freunblidje, bienßfertige 3Hann gut angeftrieben, ©eine

oielen greunbe unb Seïannten roerben ihm ein gute»

Slnbenfen bewahren.

(Korr.) *lt ©ol}hä«dler Heinrich Oertli in «nwet;
bSfjtt bei ©latuS ßarb nadh längerem Seiben im ?9.

2llterSjahre. Sor einigen ®e}ennien hat er bte erße

fahrbare KretSbanbhol}fäge tn feinem Setrtebe eingeführt»
bte bamalS für ©laruS unb Umgebung etwas Weites toar-

f «rchitelt >on3 £>uber in ©chönenroetb (®olO'

thurn) ßarb im 2llter oon 53 Sahren. @r roar ein in

weiten Kcetfen gefeilter Saufachmann, ber ßch auch

bie ißßege beS ^eimatfdhußeS oerbient gemadht hat.

SeireibnngSßunhnnflen. ®er SunbeSrat hat eine«

Sefdfßuß gefaßt, bem }ufolge ber SunbeSratSbefdhlWp

oom 9. Suni 1917 betreffenb Sefrißung ber alls®'
meinen SetreibungSßunbungen bahln abgeänbert
roirb, baß an ©teile beS 31. ®e}ember 1917 als }«'
läffiger ©nbtermtn für bte Serlängerung beßehenber uno

für bie Seroißigung neuer SetreibungSßunbungen ber

30. Sunt 1918 tritt. ®te Serlängerung beßehenber unb

bte Seroißigung neuer SetreibungSßunbungen iß «"*
nodh unter Auferlegung oon Abfdhlag8}ahlungen bes

©^ulbnerS an bie ©läubiger }uläffig. ®te 2tadhlaßb«'

hörbe fept bte $öl)e unb bte Termine ber 2l6fchta0®'

}ahlungen nadh freiem ©tmeffen feß. ®iefer Sefd^tup

tritt am 11. ®e}ember 1917 tn Kraft.

®effi»if<he Kunftgeroerbefchulen. ®er ©roße
hat etnßimmig ein tprojeït angenommen, baS bie ©rrtfm
tung oon }roei Kunßgeroerbefdhulen oorßeht»
etne in Sellin}ona, bte anbere in ßugano.

3«ter»ationaleS Sur««« för fleißiges ©ifleutm«*
®er SunbeSrat hat als etßen fchroet}erifchen 5

bire!tor ber internationalen SureauS für gerne*"
lidheS, literarifcheS unb lünßlerifdheS ©ißj"
tum gewählt: ®r. jur. ©rnß fRöthliSberger, v*"
feffor ber 9ted)te an ber Unioerßtät Sern, bisher
©efretär btefer SureauS, als }roeiter Si}ebireftor be

genannten SureauS ®r. ©eorgeS ©ariel, ^rofelr.
ber Staats» unb SolfSwiffenßhaftSlehre an ber U"

oerßtät in greiburg.
Sarbe}Ohlunß. @S roirb momentan mandieS u"T

gruppiert, anbetS. eingerichtet, fo baß audh unfer b|
herigeS ©efdhäftSleben etn gan} anbereS geworben »|r
Sßlan muß ßdh an manches gewöhnen, baS man oö*9..
für unmöglich hielt. ®er ©cfchäfiätnhaber h«t
weit größere Richten unb ©^roterigfeiten als oor »

Kriege, man ïenïe an bie SeneiungSjulcgcn, I«*»

4<>4 Zllustr. fchwetz. Handw.

Aus dem Bauernsekretariat tn^Brugg wird berichtet:
Der Rundholzmarkt liegt durchaus fest und die Auf-
nahmefähigkeit des Marktes für Rundhölzer ließ nicht
im geringsten nach. Zwar gelangten, wie immer in dieser
Jahreszeit, erst einzelne größere Posten zum Verkauf;
aber trotz der erschwerten Abfuhr der Hölzer wurden
durchwegs sehr hohe Preise angelegt. Wohl lagern auf
den Sägereien und teilweise auch in Waldungen noch
ziemlich beträchtliche Rundholzvorräte letztjährigen
Schlages. Andererseits ist aber die Gesamtlage des

Schnittholzmarktes nichtsdestoweniger fest geblieben und
auch die Nachfrage nach Bauholz blieb ständig erhalten,
abgesehen von dem trotz den Einschränkungen noch ver-
hältnißmäßig großen Export. Die Preise sind sehr

fest; die Erwartungen, daß die Bauholznotierungen nach-
geben und einen billigeren Einkauf ermöglichen würden,
haben sich nicht erfüllt. Vielmehr hält es außerordent-
lich schwer, Bauholz und Bretter zu den vom eidgen.
Volkswirtschaftsdepartement festgesetzten Höchstpreisen
überhaupt zu erhalten, und es werden bei rascher Lie-
ferung vielfach höhere Preise bezahlt. Der neueste Auf-
trag der amerikanischen Regierung auf Lieferung von
2000 Holzbaracken wird wiederum ein großes Kontingent
Bauholz absorbieren und so zur Befestigung des Schnitt-
Holzmarktes beitragen.

Die Nachfrage nach Papierhölzern hat nicht im
geringsten nachgelassen, eine Erscheinung, die mit dem

Fehlen der Auslandsware zusammenhängt. Da jetzt viel
für Papterholz sich eignende Ware zu Brennholzzwecken
herangezogen wird, ist ein Sinken der Papierholzpreise
nicht zu erwarten.

Der Brennholzhandel ist durch eidgenössische
und kantonale Verordnung geregelt. Angesichts der zu-
nehmenden Knappheit an Brennmaterialien ist es not-
wendig, daß in der kommenden Fällungszeit ein möglichst
umfangreicher Brennholzeinschlag in allen Landesteilen
vorbereitet wird.

vttlNIMSMiSl-ilttMglMg.
Holztage. (Korr.) Um die gegenwärtige Brennholz-

not einigermaßen zu lindern, veranstaltet der Vermal-
tungsrat der Unterallmeindkorporation Schwyz sogenannte
„Holztage", an welchen Genossen und Nichtgenossen im
Wald gegen billige Bezahlung Brennholz rüsten können.
Diese zeitgemäßen Anordnungen finden im alten Lande
Schwyz alle Anerkennung und würden gewiß auch in
andern Gegenden das beste Echo finden.

Holzschlag in Netstal (Glarus). (Korr.) Die Bürger-
gemeinde Netstal beschloß, noch in diesem Jahre einen
größern Holzschlag im Klöntal vorzunehmen. Das Holz
wird an der Unterherbrig, im Staffelt und im Güntlenau
geschlagen. Bereits sind 200 Klafter Holz zum Bezüge
durch die Einwohnerschaft angemeldet. Die Gemeinden
machen es sich zur Pflicht, die Bewohner mit Brennholz
zu versorgen.

Große Nachfrage »ach Brennholz im Aarga«.
Gegenwärtig herrscht große Begehr nach Brennholz, na-
mentlich sind es Industrielle, die infolge des Kohlen-
mangels gezwungen sind, Holz als Brennmaterial zu
verwenden. In unsern Wäldern gibt es unzählige Kahl-
schlüge, w< überall die Stöcke vom abgeschlagenen Holze
zurückbleiben in der Absicht, solche vermorschen zu lassen
und so dem Waldboden guten Dünger zuzuführen. Heute
nun, wo eine so große Not an Brennmaterialien herrscht,
wäre es Pflicht, daß man durch die Hülfsdienfipflichtigen
dieses Holz sammeln würde, anstatt es zugrunde gehen
lassen. Der Erfolg wäre vielerorts ein doppelter, denn
auf diese Weise würde manche Jucharte urbares Land

..Zeitung (..Meisterblatt") Nr. ^

mehr entstehen, das sich für den Anbau von Kartoffeln
und eventuell Getreide (Hafer) vortrefflich eignen würde.

Im holzreiche« Zernez (Graubünden) wird tüchtig

geholzt. Die Gemeinde hat für drei Wochen das HolZ'

sammeln freigegeben, so daß jeder in den ausgedehnten

Waldungen seinen Bedarf decken kann. Für die Bearbei-

tung und Hetmschaffung von Blöckern, die sich gut eignen

für den Holzhandel, wird eine Vergütung verabfolgt,
resp, dieses Holz den Sammlern zu einem angemessenen

Preise abgenommen. In den Wäldern liegen ungezählte
Stämme herum, die den Schneeverhältntssen oder andern

Fährlichkeiten zum Opfer fielen.

vîlîîdiàeî.
-s- Josef Portman«, städtischer Banansseher W

Lnzer» starb im Alter von 58 Jahren. Seit vielen

Jahren stand er im Dienste der Stadt, und er hat durch

Sachkenntnis und Pflichttreue die Zufriedenheit seiner

Vorgesetzten erworben. Auch beim Publikum war der

freundliche, dienstfertige Mann gut angeschrieben. Seine

vielen Freunde und Bekannten werden ihm ein gutes

Andenken bewahren.

(Korr.) Alt Holzhandler Heinrich Oertlt in Ennet-
bSHIS bei GlarnS starb nach längerem Leiden im 79.

Altersjahre. Vor einigen Dezennien hat er die erste

fahrbare Kreisbandholzsäge in seinem Betriebe eingeführt,
die damals für Glarus und Umgebung etwas Neues war-

-s- Architekt HanS Hnber in Schönenwerd (Solo-
thurn) starb im Alter von 53 Jahren. Er war ein tn

weiten Kreisen geschätzter Baufachmann, der sich auch um

die Pflege des Heimatschutzes verdient gemacht hat.

BetreiVnngSstnndnnge». Der Bundesrat hat einen

Beschluß gefaßt, dem zufolge der Bundesratsbeschlup

vom 9. Juni 1917 betreffend Befristung der allge'
meinen Betreibungsstundungen dahin abgeändert
wird, daß an Stelle des 31. Dezember 1917 als M
lässiger Endtermin für die Verlängerung bestehender und

für die Bewilligung neuer Betreibungsstundungen der

30. Juni 1918 tritt. Die Verlängerung bestehender und

die Bewilligung neuer Betreibungsstundungen ist nur

noch unter Auferlegung von Abschlagszahlungen des

Schuldners an die Gläubiger zulässig. Die Nachlaß^'
Horde setzt die Höhe und die Termine der Abschlags'

Zahlungen nach freiem Ermessen fest. Dieser Beschluß

tritt am 11. Dezember 1917 in Kraft.

Tesstnische Knnstgewerdeschule«. Der Große
hat einstimmig ein Projekt angenommen, das die ErriM'
tung von zwei Kunstgewerbeschulen vorsieht, die

eine tn Bellinzona, die andere tn Lugano.
Internationales vnrea« für geistiges Eigent«^-

Der Bundesrat hat als ersten schweizerischen

direkt or der internationalen Bureaus für gewerv
liches, literarisches und künstlerisches Eige"
tum gewählt: Dr. jur. Ernst Röthlisberger,
fessor der Rechte an der Universität Bern, bisher Mette
Sekretär dieser Bureaus, als zweiter Vizedirektor ve

genannten Bureaus Dr. Georges Gariel, ProstM
der Staats- und Volkswissenschaftslehre an der un

versität in Freiburg.
Barbezahlung. Es wird momentan manches nM'

gruppiert, anders eingerichtet, so daß auch unser
heriges Geschäftsleben ein ganz anderes geworden n '

Man muß sich an manches gewöhnen, das man vory ^
für unmöglich hielt. Der Geschäftsinhaber hat h^u

wett größere Pflichten und Schwierigkeiten als vor v

Kriege, man lenke an die Zeneiungêzulcgen, UM


	Holz-Marktberichte

